
GAUM MISTELBACH
Gemeindeverband für Aufgaben des 
Umweltschutzes im Bezirk MISTELBACH

Sehr geehrte Bürger 
und sehr geehrte Bürgerinnen!

Der Gemeindeverband für Aufgaben des Umwelt-
schutzes im Bezirk Mistelbach (GAUM) ist einer von 
24 niederösterreichischen Umweltverbänden, die die 
Mitgliedsgemeinden in den Agenden der Abfallwirt-
schaft unterstützen. Dazu zählen die Organisation in 
der Müllabfuhr, Tonnenmanagement, Vollziehung des 
Bundesabfallwirtschaftsgesetzes und des NÖ Abfall-
wirtschaftsgesetzes, Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung 
von Abfallwirtschaftskonzepten, Statistik und allge-
meine Verwaltung. Der GAUM führt Preisverhandlun-
gen mit den Transportunternehmen und kann aufgrund 
seiner vielen Mitgliedsgemeinden einen günstigeren 
Tarif vereinbaren. Diese günstigen Tarife werden an die 
Mitgliedsgemeinden weitergereicht.

Bis dato erhielten alle Haushalte die Müllgebühr von 
ihrer zuständigen Gemeinde vorgeschrieben.

Ab 1.1.2024 übernimmt der GAUM diese Gebühren-
vorschreibung, um so Verwaltungsarbeiten zwischen 
der Gemeinde und dem GAUM einzusparen und um 
noch effizienter für Sie zu arbeiten.

Allen Besitzern von Grundstücken, auf denen Abfall an-
fallen kann, ist gem. § 11 Abs. 6 NÖ AWG ein Zuteilungs-
bescheid zuzustellen. Diesen Bescheid erhalten die 
Grundstückseigentümer Anfang Dezember 2023 und 
informiert diese über die ihnen zugeteilten Mülltonnen.

Gelbe Säcke sowie auch Restmüll- und Biomüllsäcke 
erhalten Sie weiterhin in Ihrem Gemeindeamt.

Durch die Übertragung der Gebührenhoheit ergeben 
sich folgende Vorteile:

• Die Müllgebühr wird günstiger: Ab 1.1.2024 be-
trägt die Gebühr für einen Restmülltonne 120 Liter 
€141,90 und für eine 240 Liter Restmülltonne 176,22.

• Die Biotonne wird öfter entleert In den Wintermo-
naten erfolgt die Entleerung jede zweite Woche, 
von April bis Oktober wöchentlich (42 x im Jahr).

• Die Planung für ein gemeinsames Wertstoffsam-
melzentrum ist voll im Gange die Ausschreibung ist 
bereits erfolgt. Nach der Vergabe kann im nächsten 
Jahr mit dem Bau begonnen werden.

• Durch einen Abbuchungsauftrag können Sie be-
quem und pünktlich Ihre Gebühr bezahlen. Es 
entstehen keine Mahngebühren und Säumniszu-
schläge. Aus rechtlichen Gründen können bereits 
bestehende Abbuchungsvereinbarungen mit der 
Gemeinde nicht übernommen werden. Ein Antrags-
formular für einen Abbuchungsauftrag erhalten Sie 
mit Ihren Bescheiden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefon-
nummer 02573/21162, zur Verfügung.

GAUM Mistelbach •  Wirtschaftspark 16 •  2130 Mistelbach

Neuübernahme der Abfallagenden 
durch den GAUM

3D-Modell

Wertstoffzentrum 
Stützenhofen


